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Zweiseitiger 
Handelskauf  § 343 BGB 

       Kaufmann    --     Kaufmann 
   (Unternehmer) – (Unternehmer) 

 

          

Pflichten: 
1. Prüfungspflicht 
    ⇒ eingegangene Ware muss 
        unverzüglich auf Güte, Menge, 
        Art untersucht werden 
        bei Mängeln: 
        ⇒ Abnahme verweigern 
        ⇒ wenn (dennoch) Annahme, 
             Rechte aus Mängelrüge 
             sofort vorbehalten 
2. Rügepflicht 
    - offene Mängel ⇒ unverzüglich 
    - versteckte       ⇒  unverzüglich 
       Mängel                nach Entdeckung,
                                   jedoch innerhalb 
                                   der gesetzlichen 
                                   Gewährleistungs- 
                                   frist von 2 Jahren*  

Einseitiger. 
Handelskauf 

  § 474 BGB 

                  Kaufmann    − Verbraucher 
              (Unternehmer) −    (Kunde) 

 
 

feste Sache bewegliche Sache 
z.B. Grundstückskauf
        ⇒ notariell 

           

„Verbrauchsgüterkauf“
 

 

Verbrauchsgüterkauf §§ 474 BGB 
                       

                       
1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
3.
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen � AGB’s
nicht zu Lasten des Verbrauchers 
(Ausnahme: Bei gebrauchten Gütern darf die  
                    Gewährleistung*sfrist von 2 Jah-
                    ren auf 1 Jahr verkürzt werden*.) 
Beweislastumkehr 
Innerhalb der ersten 6 Monate nach Gefahren-
übergang muss der Verkäufer die Fehlerfreiheit 
der Ware beweisen, danach bis vollendetem 2. 
Jahr muss der Kunde beweisen, dass der 
Fehler schon beim Erwerb vorlag.* 
Rückgriffsrecht des Verkäufers 
- bei mangelhafter Ware 
  (und folglicher Nacherfüllungspflicht) 
- bei Kaufpreisminderung 
Der Verkäufer kann gegenüber seinem Liefe-
ranten die gleichen Rechte geltend machen.  

  
 * Sach- bzw. Rechtsmangelhaftung (früher: Gewährleistung) meint die nach dem 

BGB gesetzliche Pflicht des Verkäufers, eine mangelfreie Ware zu liefern. 
Eventuelle Garantie lässt diese gesetzliche Gewährleistung unberührt und verschafft 
darüber hinaus dem Käufer vom Verkäufer oder Hersteller zusätzliche Rechte. 
Garantieversprechen in Verbraucherkaufverträgen unterliegen nach § 437 BGB 
bestimmten Regeln in Bezug auf Abfassung und den Inhalt des freiwilligen 
Garantieversprechens, wobei gesetzliche Rechte des Verbrauchers nicht ein-
geschränkt werden dürfen. 
Kulanz ist das Entgegenkommen des Verkäufers, ohne dass für ihn dazu eine 
rechtliche Verpflichtung besteht bzw. seinerseits eine rechtliche Anerkennung 
der Reklamation erfolgt. 
Sie greift immer dann, wenn Gewährleistung und Garantie aufhören. Ziel ist es, den 
Kunden zufrieden zu stellen und ihn als Stammkunden zu gewinnen. 
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